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RS OGH 1984/1/12 12Os163/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1984

Norm

StGB §28 Abs2 F

StPO §290 Abs2 A

StPO §293 Abs3

Rechtssatz

Trotz ungerügtem Verstoß gegen das Kumulationsgebot (§ 28 Abs 2, erster Satz, StGB) ordnet der OGH für den Fall

neuerlicher gleichlautender Schuldsprüche die kumulative Verhängung einer Geldstrafe an, wobei die Summe der

auszusprechenden Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen die im ersten Rechtsgang verhängte Freiheitsstrafe nicht

übersteigen darf.
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